
	Unternehmen
	Anlasslose Gefährdungsbeurteilung *1
Schutz werdender und stillender Mütter vor unverantwortbaren Gefahren, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen
	Dok.-Titel:
	GBU-P-006

	     
	
	Beurteiler:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Arbeitsplatz/-bereich:
	     

	Tätigkeit:
	     

	Rechtsvorschrift/ Information:
	MuSchG i. V. m. ArbSchG und darauf basierende Verordnungen und Regeln


	Gefährdung / Belastung
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Schutzmaßnahmen

Für die mit „Ja“ beantworteten Fragen müssen Schutzmaßnahmen bzw. Einschränkungen der Tätigkeit veranlasst werden.
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	Ja
	Nein
	
	
	

	Werden Arbeiten auf, an oder in der Nähe von Maschinen ausgeführt, die Schwingungen verursachen?


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Ist die Ausführung der Tätigkeiten mit häufigem, erheblichem Strecken, Beugen, dauerndem Hocken oder sich gebückt halten verbunden?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Ist das Heben, Bewegen oder Befördern von Lasten ohne mechanische Hilfsmittel notwendig? Werden als Lastgewichte regelmäßig (d. h. mehr als zwei bis drei Mal pro Stunde) mehr als 
5 kg bzw. gelegentlich (d. h. weniger als zwei bis drei Mal pro Stunde) mehr als 10 kg gehandhabt?


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Besteht bei der Durchführung der Tätigkeit eine erhöhte Unfallgefahr, insbesondere durch 
· Ausgleiten, Abstürzen, Fallen (z. B. auf Baustellen oder von Leitern), 
· ein hohes Verletzungsrisiko durch Gegenstände, Tiere oder agressive Personen?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Ist die Ausübung der Tätigkeit verbunden mit schädlichen Einwirkungen durch

· Hitze, Kälte (z. B. ständige Arbeitsplatztemperaturen von weniger als +17° C bzw. mehr als + 26° C), 

· extreme Nassbereiche,

· Lärm mit einem Beurteilungspegel (Leq) > 80 dB(A) oder impulshaltige Geräusche,

· Überdruck?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Werden Arbeiten als Bediener eines Beförderungsmittels ausgeführt? Nach Ablauf des dritten Schwangerschaftsmonats ist dies verboten.

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      


	Gefährdung / Belastung
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Schutzmaßnahmen

Für die mit „Ja“ beantworteten Fragen müssen Schutzmaßnahmen bzw. Einschränkungen der Tätigkeit veranlasst werden.
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	Ja
	Nein
	
	
	

	Werden Arbeiten ständig im bewegungsarmen oder eingeengtem Stehen (nicht Stehen und Gehen) ausgeführt? Eine solche Tätigkeit von mehr als 4 Stunden/Tag ist nach Ablauf des 

fünften Schwangerschaftsmonats verboten. Am Arbeitsplatz muss eine Sitzgelegenheit vorhanden sein.


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Müssen Geräte und Maschinen mit hoher Fußbeanspruchung, insbesondere solche mit Fußantrieb, bedient werden?


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Werden Arbeiten mit folgenden Gefahrstoffe ausgeführt werden, die nach den Kriterien des Anhangs I zur CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 bewertet sind

> als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder nach der Zusatz-

   kategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation (H360, H361, H362),


> als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B (H340, H341),

> als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B (H350),

> als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der Kategorie 1


   (H370) oder

> als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3 (H300, H301, H310, H311, 

   H330, H 331)?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Besteht Umgang mit Gefahrstoffe, 

> die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der arbeitsplatzbezoge-
   nen Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädigung führen können (Kenn-
   zeichnung „Z“ in der TRGS 900) wie z. B. Kohlenmonoxid?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Besteht Umgang mit Blei, Bleiderivaten, Quecksilber oder Quecksilberderivaten (z. B. Arbeiten in kontaminierten Bereichen)?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Besteht am Arbeitsplatz Kontakt zu

· ionisierender Strahlung,

· gefährliche nichtionisierender Strahlung,

· radioaktiven Stoffen (Beschäftigungsverbot im Sperrbereich, Tätigkeit im Kontrollbereich nur mit Erlaubnis des Strahlenschutzverantwortlichen)?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      


	Gefährdung / Belastung
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Schutzmaßnahmen

Für die mit „Ja“ beantworteten Fragen müssen Schutzmaßnahmen bzw. Einschränkungen der Tätigkeit veranlasst werden.
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	Ja
	Nein
	
	
	

	Werden Tätigkeiten in infektionsgefährdeten Bereichen durchgeführt, besteht Kontakt zu biologischen Arbeitsstoffen [Infektionserregern (z. B. Borrelien, Salmonellen) oder potentiell infektiösem Material (z. B. Blut, Körperflüssigkeiten, Abfall, Abwasser)] der Risikogruppen 
2 bis 4? 
· Werden Tätigkeiten in Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko durchgeführt (z. B. Pflege und Behandlung von Menchen oder Tieren, Kinder- und Jugendbetreuung, Abwasser- und Abfallbehandlung, etc.)?

· Werden stechende, schneidende oder rotierende Werkzeuge (in Verbindung mit Menschen, Tieren oder potenziell infektiösem Material) benutzt, gereinigt oder desinfiziert [Tätigkeitsverbot bei Benutzung stechender oder schneidender Werkzeuge; werden ausnahmslos stichsichere Injektionssysteme verwendet, ist unter bestimmten Voraussetzungen eine Weiterbeschäftigung möglich]?

· Ist beim Umgang mit Erregern von Infektionskrankheiten eine ausreichende Immunität nachgewiesen?


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Werden Akkordarbeiten oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann oder Arbeiten mit vorgeschriebenem Arbeitstempo (Fließarbeit, getaktete Arbeit) wie z. B. an Sortierbändern oder Topfmaschinen ausgeführt?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Werden Arbeiten 
· zwischen 20:00 und 6:00 Uhr oder

· an Sonn- und Feiertagen ausgeführt?
(Ausnahmen zur Beschäftigung bis 22:00 Uhr bzw. an Sonn- und Feiertagen sind möglich, wenn die Mitarbeiterin dem zustimmt, eine ärztliches Attest und die Genehmigung der zuständigen Arbeitsschutzbehörde vorliegen.)

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Wird täglich 
· über 8 Stunden oder 80 Stunden in der Doppelwoche gearbeitet 
(Arbeitnehmerinnen unter 18 Jahre) bzw.

· über 8,5 Stunden oder 90 Stunden in der Doppelwoche gearbeitet (Arbeitnehmerinnen über 18 Jahre)?

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      

	Muss Persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen werden, die für die werde Mutter eine Belastung darstellt (z. B. Atemwiderstand bei Benutzung von Atemschutz)?


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      


	Gefährdung / Belastung
	Besteht ein Defizit?
	Einzuleitende Schutzmaßnahmen

Für die mit „Ja“ beantworteten Fragen müssen Schutzmaßnahmen bzw. Einschränkungen der Tätigkeit veranlasst werden.
	Durchführung
1) Wer

2) Bis wann

3) Erl. am
	Wirksamkeit

geprüft

1) Wer

2) Erl. am

	
	Ja
	Nein
	
	
	

	


	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	
	1)      
2)      
3)      
	1)      
2)      


	Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung



	Am Arbeitsplatz würden keine unverantwortbaren Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen bei Beschäftigung einer werdenden oder stillenden Mutter erforderlich.

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Am Arbeitsplatz würden unverantwortbare Gefährdung, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Es müssen nachfolgende Schutzmaßnahmen bei Beschäftigung einer werdenden oder stillenden Mutter eingeleitet werden (dies ist der Fall, wenn mindestens eine Frage auf den voherigen Seiten 1 – 3 mit „Ja“ beantwortet wurde):
( 
( 
( 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Über das Ergebnis dieser anlasslosen Gefährdungsbeurteilung wurden alle Mitarbeiter informiert?
Datum der Unterrichtung: 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	In Unternehmen, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt werden, wird durch Aushang/Auslage das Mutterschutzgesetz (MuSchG) zur Kenntnis- und Einsichtnahme gegeben?


	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	In der Nähe des Arbeitsplatzes steht eine geeignete Sitz- und Liegemöglichkeit (Anforderungen siehe ASR 4.2) zum Ausruhen zur Verfügung?


	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Gefährdungsbeurteilung wurde unter Beteiligung der Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt?

Name, Rufnummer der FaSi: 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Die Gefährdungsbeurteilung wurde unter Beteiligung des Arbeitsmediziners durchgeführt?
Name, Rufnummer des Arbeitsmediziners: 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Verantwortlicher (Name)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


*1 Erläuterung:
Die anlasslose Gefährdungsbeurteilung auf den Seiten 1 - 4 muss in jedem Unternehmen für jeden Arbeitsplatz / -bereich vorliegen. Dies gilt auch dann, wenn dem Arbeitgeber noch gar keine Schwangerschaft angezeigt wurde oder im Unternehmen keine Mitarbeiterinnen beschäftigt werden. Die nachfolgenden Seiten 5 und 6 müssen unverzüglich dann bearbeitet werden, sobald dem Arbeitgeber durch seine Mitarbeiterin mitgeteilt wurde, dass sie schwanger ist oder stillt.
	Unternehmen
	Eingeleitete Schutzmaßnahmen bei Mitteilung
einer Schwangerschaft
	Dok.-Titel:
	Schutzmaßnahmen-MuSchG

	     
	
	Beurteiler:
	     

	
	
	Verantwortlicher:
	     

	
	
	Datum:
	     

	Name und Anschrift der Mitarbeiterin:


	


	Geburtsdatum der Mitarbeiterin:


	

	Schwangerschaft mitgeteilt am:


	

	Voraussichtlicher Entbindungstermin:


	

	Beginn der Schutzfrist:


	


	Arbeitsplatz/-bereich:
	     

	Tätigkeit:
	     

	1. Nach nochmaliger Gefährdungsbeurteilung wird festgestellt, dass am Arbeitsplatz keine unverantwortbaren Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.


	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	2. Nach nochmaliger Gefährdungsbeurteilung wird festgestellt, dass am Arbeitsplatz unverantwortbare Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Folgende Schutzmaßnahmen zur Umgestaltung des Arbeitsplatzes wurden umgehend eingeleitet / umgesetzt / veranlasst:
( 
 FORMCHECKBOX 
 Eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes, so dass keine unverantwortbaren Gefährdungen mehr bestehen, ist nicht möglich.

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	3. Nach nochmaliger Gefährdungsbeurteilung wird festgestellt, dass am Arbeitsplatz unverantwortbare Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Da eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes nicht möglich ist, erfolgt die Umsetzung der Mitarbeiterin auf den nachfolgend genannten Arbeitsplatz, an dem keine unverantwortbaren Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen (eine separate Gefährdungsbeurteilung für diesen Arbeitsplatz liegt vor) nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen:
( 
 FORMCHECKBOX 
 Die Umsetzung der Mitarbeiterin an einen anderen Arbeitsplatz ohne unverantwortbare Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen erfolgt zeitweise.

( 
 FORMCHECKBOX 
 Die Umsetzung der Mitarbeiterin an einen anderen Arbeitsplatz ohne unverantwortbare Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen ist nicht möglich.

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	4. Nach nochmaliger Gefährdungsbeurteilung wird festgestellt, dass am Arbeitsplatz unverantwortbare Gefährdungen, unzulässigen Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach mutterschutzrechtlichen Vorschriften bestehen. Da eine Umgestaltung des Arbeitsplatzes / die Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz nicht möglich ist, erfolgt die Freistellung der Mitarbeiterin unter Fortzahlung ihres Arbeitsentgeltes *2, da die weitere Beschäftigung auf Grund der Gefahren für die werdende / stillende Mutter und ihr Kind unverantwortbar ist. Das Beschäftigungsverbot wird ausgespochen zum 


	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



*2 Hinweis: 
Kann die Einhaltung von Beschäftigungsverboten und Beschäftigungsbeschränkungen - auch durch Umgestaltung oder Wechsel - nicht sichergestellt werden, so muss die werdende bzw. stillende Mutter unter Zahlung des Arbeitsentgeltes von der Arbeit ganz oder teilweise freigestellt werden. In der Regel sind Arbeitgeber am allgemeinen Umlageverfahren "U2-Verfahren" der gesetzlichen Krankenkassen beteiligt, durch die bei einem Beschäftigungsverbot die Lohnkosten auf Antrag voll zurückerstattet werden. Weitere Auskünfte hierzu erteilen die Krankenkassen der versicherten Arbeitnehmerin bzw. die Minijobzentrale für geringfügig Beschäftigte.
	
Nach Bekanntgabe der Schwangerschaft wurde mit der schwangeren / stillenden Mitarbeiterin ein Gespräch über die Umgestaltung ihres Arbeitsplatzes, die einzuhaltenden Schutzmaßnahmen zum 
Mutterschutz (u. a. Inhalt der Betriebsanweisung) bzw. die Umsetzung an einen anderen Arbeitsplatz geführt. Ggf. müssen die Arbeitsbedingungen mit Voranschreiten der Schwangerschaft nochmals 
überprüft werden. Das Gespräch hatte folgendes Ergebnis:

( 

( 

( 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
Das zuvor genannte Gesprächsangebot über die Umgestaltung des Arbeitsplatzes wurde heute von der werdenden / stillenden Mutter abgelehnt. 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	
Die nachfolgend genannte regional zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde (siehe Link unten) wird umgehend über die Schwangerschaft, ggf. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die 
eingeleiteten Schutzmaßnahmen (wenn eine Ausnahme zum Mutterschutzgesetz beantragt wirde) informiert:

( 

	Ja
	Nein

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Werdende / stillende Mutter (Name)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


	Verantwortlicher (Name)
	Ort, Datum
	Unterschrift

	
	
	


Weiterführende Informationen:

Broschüre: Leitfaden zum Mutterschutz
Herausgeber: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin
Kostenloser Download unter: BMFSFJ - Leitfaden zum Mutterschutz
Zweisprachige Broschüre: Schwanger – was jetzt für Sie wichtig ist. Mutterschutz kompakt. 
Erhältlich in den Sprachen Englisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch
Herausgeber: Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Kostenloser Download unter: Broschürenservice NRW : Default Shop (mkffi.nrw)
Hier finden Sie die regional zuständigen Arbeitsschutzbehörden:
BMFSFJ - Aufsichtsbehörden für Mutterschutz und Kündigungsschutz: Informationen der Länder
Weiterführende Fragen zum Schutz werdender und stillender Mütter richten sie bitte immer an die regional zuständige staatliche Arbeitsschutzbehörde. 
Gleiches gilt für etwaigen Ausnahmeanträge zum Mutterschutzgesetz. 

Stand: 01/2024



